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RS OGH 1993/10/12 5Ob74/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1993

Norm

WEG 1975 §9 Abs1

WEG 1975 §12 Abs1

Rechtssatz

Werden in einem Kaufvertrag die Erwerber als Ehegatten bezeichnet und mit zum Beweis hiefür die Heiratsurkunde

vorgelegt, sind damit in unzweifelhafter Weise die Voraussetzungen für die Begründung von

Ehegattenwohnungseigentum gegeben. Eine Behauptung des Inhaltes, daß die Ehe noch aufrecht sei, ist nicht

erforderlich, weil dies schon in dem Ausdruck "Ehegatten" enthalten ist.
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